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durch die Kläger bewohnt und ihnen zusätzlich sogar noch
mals zugewiesen worden ist, dem Verklagten zu 1) demgegen
über keine Zuweisung erteilt wurde, kann er gegenwärtig 
kein Recht zur Nutzung von Wohnraum in dem Eigenheim 
beanspruchen. Hiervon ist auch der Rat des Bezirks auf Grund 
der durch das Verhalten der Frau H. entstandenen Situation 
sowohl bei der Genehmigung des Schenkungsvertrags als auch 
während des Berufungsverfahrens ausgegangen. Der Ver
klagte zu 1) ist in entsprechender Anwendung des § 124 ZGB, 
wonach das Wohnungsmietverhältnis durch Wechsel des 
Eigentümers des Wohnhauses nicht berührt wird, an die 
zwischen den Klägern einerseits und seiner Rechtsvorgängerin 
andererseits getroffenen Vereinbarungen gebunden. Der Ver
klagte zu 1) ist daher gemäß § 33 Abs. 2 und 3 ZGB zur Räu
mung des Hauses und des Grundstücks verpflichtet.

Dem Verklagten zu 2) hat lediglich die befristete Mitnut
zung eines Raumes bis Januar 1986 zugestanden. Aus den 
familienrechtlichen Beziehungen zu seiner Mutter, der Taüsch- 
partnerin der Kläger, kann er nach Abschluß des rechtswirk
samen Wohnungstauschs keine Ansprüche auf weitere Mit
nutzung des Raumes herleiten, zumal auch der Rat der Stadt 
vorgesehen hat, ihn anderweitig mit Wohnraum zu versorgen. 
Seine Räumungs- und Herausgabeverpflichtung gegenüber 
den Klägern ergibt sich gleichfalls aus § 33 Abs. 2 und 3 ZGB.

Aus den dargelegten Gründen war die Entscheidung des 
Kreisgerichts im Ergebnis richtig. Das Urteil des Bezirks
gerichts war somit auf den Kassationsantrag aufzuheben.

Bisher ist hinsichtlich der Verpflichtung der Verklagten, 
den an das Haus angrenzenden Garten zu räumen und den 
Klägern zur Nutzung zu überlassen, kein Antrag gestellt 
worden. Da jedoch eine Entscheidung hierüber im Zusammen
hang mit der Verpflichtung der Verklagten zur Räumung des 
Hauses erforderlich ist, um den Klägern die ihnen zustehende, 
auch von den örtlichen Staatsorganen angestrebte ungestörte 
Nutzung des Tauschobjekts zu ermöglichen, wird ihnen vom 
Bezirksgericht gemäß § 2 Abs. 3 ZPO Gelegenheit zu geben 
sein, ihren Anspruch auf die Räumung des Gartens zu erwei
tern, und darüber wird abschließend zu entscheiden sein.

Zum anderen ist dem Verklagten zu 1) Gelegenheit zu 
geben, einen Anspruch auf Zahlung von Nutzungsentgelt 
gegen die Kläger geltend zu machen. Ein entsprechender Hin
weis hätte gemäß § 2 Abs. 3 ZPO bereits im Verfahren vor dem 
Kreisgericht gegeben werden sollen, da der Verklagte zu 1) 
auf die insoweit bestehenden unterschiedlichen Auffassungen 
der Prozeßparteien bereits hingewiesen hatte. Allerdings wird 
der Verklagte zu 1) etwaige mit der Voreigentümerin getrof
fene Absprachen zu berücksichtigen haben.

Aus diesen Gründen wird die Sache im Interesse einer 
weitgehenden Konfliktlösung an das Bezirksgericht zur er
neuten Verhandlung zurückverwiesen.

§§165 Abs. 1, 177, 84 Abs. 2, 93, 330, 334 ZGB; §§15, 16 der 
АО über die Allgemeinen Leistungsbedingungen für Wä
scherei-, Chemisch-Reinigungs- und Färbereileistungen für 
die Bürger vom 28. Mai 1976 (GBl. I Nr. 23 S. 312).
1. Bei Ausführung hauswirtschaftlicher Dienstleistungen und 
Reparaturen bezieht sich die Pflicht des Dienstleistungsbetrie
bes zur qualitätsgerechten Leistung in erster Linie auf die 
nach dem Vertrag speziell zu erbringende Dienstleistung 
(hier: Chemisch-Reinigung) selbst, für die er nach den in Be
tracht kommenden Bestimmungen Garantie zu leisten hat.
2. Werden dem Dienstleistungsbetrieb zur Ausführung der 
Dienstleistung Sachen übergeben, bezieht sich die Pflicht zur 
qualitätsgerechten Leistung auch darauf, daß diese Sachen 
durch die zu erbringende Dienstleistung nicht beschädigt oder 
vernichtet werden.

Bei Verletzung dieser Pflicht haftet der Dienstleistungs
betrieb für einen eingetretenen Schaden, sofern er sich da
von gemäß § 334 ZGB nicht befreien kann. Eine Haftung des 
Dienstleistungsbetriebes tritt bei einer solchen Beweissitua
tion dagegen dann nicht ein, wenn er bei der Annahme oder 
später erkennt, daß die Ausführung der Dienstleistung mit 
einem Risiko für die Sache verbunden ist und er deshalb mit 
dem Auftraggeber vereinbart hat, daß die Bearbeitung auf 
dessen Gefahr erfolgt.
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Der Verklagte hat auf der Grundlage eines mit der Klägerin 
abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags einen Damenmantel 
mit Imitatpelzfutter gereinigt. Im Ergebnis der Reinigung ist 
das Futter stark eingelaufen. Der Mantel kann deshalb nicht 
mehr getragen werden.

Mit der Begründung, der Schaden sei auf eine Verletzung 
der dem Verklagten obliegenden Sorgfaltspflichten zurück
zuführen, hat die Klägerin beantragt, den Verklagten zur 
Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 1100 M zu verur
teilen.

Das Kreisgericht ist nach Beiziehung von Gutachten über 
die Ursachen des Schadens dem Antrag der Klägerin gefolgt. 
Es hat seine Entscheidung auf die Verletzung von Sorgfalts
pflichten des Verklagten gemäß § 172 ZGB gestützt. Die Scha
denshöhe hat es geschätzt, da der Wert des Mantels nicht 
exakt feststellbar sei.

Gegen dieses Urteil hat der Verklagte Berufung eingelegt 
und dazu vorgetragen: Er habe den Mantel dem darin ange
gebenen Symbol „P“ entsprechend mit Perchloräthylen ge
reinigt. Da der Mangel trotz dieser sachgemäßen Behandlung 
eingetreten sei, könne als bewiesen gelten, daß das Futter 
nicht dem Reinigungssymbol entsprochen habe. Außerdem sei 
der Schadenersatz der Höhe nach unrichtig festgesetzt wor
den.

Das Bezirksgericht hat das Urteil des Kreisgerichts aufge
hoben, die Klage ab gewiesen und zur Begründung aus geführt: 
Der Dienstleistungsbetrieb sei gegenüber dem Bürger scha
denersatzpflichtig, wenn er unter Verletzung seiner vertrag
lichen Pflichten einen Schaden verursacht. Eine solche Pflicht
verletzung könnte im gegebenen Fall nur in einer unsach
gemäßen Reinigungsmethode liegen. Ein hinreichend sicherer 
Nachweis dafür sei nicht erbracht. Das Risiko der Beweislo
sigkeit habe die Klägerin zu tragen.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Präsidenten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Dem Kassationsantrag ist zuzustimmen, daß sich die für einen 
Dienstleistungsbetrieb bei Ausführung hauswirtschaftlicher 
Dienstleistungen und Reparaturen gemäß § 165 Abs. 1 Satz 1 
ZGB ergebende Pflicht zur qualitätsgerechten Leistung zu
nächst und in erster Linie auf die nach dem Vertrag speziell 
zu erbringende Dienstleistung bezieht, für die er gemäß § 177 
ZGB bzw. den in Betracht kommenden Allgemeinen Lei
stungsbedingungen (§ 46 ZGB) Garantie zu leisten hat — bei 
der Chemisch-Reinigung gemäß § 15 der АО über die All
gemeinen Leistungsbedingungen für Wäscherei-, Chemisch- 
Reinigungs- und Färbereileistungen für die Bürger (ALB 
Wäscherei) vom 28. Mai 1976 (GBl. I Nr. 23 S. 312) also auf die 
Reinigungsleistung selbst. Diese Pflicht bezieht sich — wie 
im Kassationsantrag ebenfalls zutreffend ausgeführt wird — 
aber bei den Dienstleistungen, bei denen dem Dienstleistungs
betrieb Sachen des Auftraggebers zur Ausführung der Dienst
leistung übergeben werden, auch darauf, daß die Gegenstände 
durch die zu erbringende Dienstleistung nicht vernichtet oder 
beschädigt werden. Kommt es dennoch dazu, liegt eine Pflicht
verletzung des Dienstleistungsbetriebes in Gestalt einer nicht 
qualitätsgerechten Leistung vor, die auf Grund der allgemei
nen Vorschrift des § 84 Abs. 2 ZGB bzw. hier gemäß § 16 
Abs. 1 Ziff. 1 ALB Wäscherei zur Ersatzleistung bei einem ein
getretenen Schaden verpflichtet, sofern sich der Dienst
leistungsbetrieb gemäß § 334 ZGB davon nicht befreien kann. 
Das steht in prinzipieller Übereinstimmung damit, daß der 
Dienstleistungsbetrieb gemäß i§ 172 ZGB auch für die sorgfäl
tige Aufbewahrung der ihm übergebenen Sachen verantwort
lich ist, wobei seine Verantwortlichkeit insoweit nur dann 
entfällt, wenn der Verlust oder die Beschädigung der über
gebenen Sachen durch den Bürger als Auftraggeber oder 
durch ein unabwendbares Ereignis verursacht worden ist.

Eine andere rechtliche Situation besteht dann, wenn der 
Dienstleistungsbetrieb bereits bei Annahme oder später er
kennt, daß die Ausführung der Dienstleistung mit einem Ri
siko für die Sache verbunden ist und deshalb, wie es nach den 
ALB Wäscherei (§ 4 Abs. 2 und 3, § 9 Abs. 1 Ziff. 4) ausdrück *- 
lieh zulässig ist, mit dem Auftraggeber vereinbart, daß die 
Bearbeitung auf dessen Gefahr erfolgt. In diesem Falle haftet 
der Dienstleistungsbetrieb für einen entstandenen Schaden 
nur, wenn nachgewiesen ist, daß er nicht alle Möglichkeiten 
zur Schadensverhinderung genutzt hat.

Diese Rechtslage hat das Bezirksgericht verkannt. Es geht


